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Zusammenfassung  
 
Die deutschen Arbeitgeber wollen, dass 
mehr Frauen vollzeitnah oder in Vollzeit ar-
beiten können, mehr in Berufen mit hohen 
Einkommen tätig sind, mehr in Führungspo-
sitionen gelangen und so ihre Einkommens- 
und Altersvorsorgeperspektiven deutlich ver-
bessern. Die Arbeitgeber haben auch als 
Sozialpartner umfassende Maßnahmen zur 
Verbesserung von Karriere- und Erwerb-
saussichten von Frauen durchgeführt.  
 
Mit Tarifverträgen haben die Tarifpartner 
bewiesen, wie transparente und gerechte 
Entgeltstrukturen erreicht werden. Eingriffe in 
die Tarifautonomie und neue Bürokratie leis-
ten keinen Beitrag dazu, Karriere- und Er-
werbsaussichten von Frauen zu verbessern. 
Dazu sind mehr hochwertige, bedarfsgerech-
te und bezahlbare Ganztagskinderbetreu-
ungseinrichtungen sowie Ganztagsschulen, 
eine bessere Berufsorientierung, der Abbau 
von Fehlanreizen im Steuer- und Sozialver-
sicherungsrecht und eine partnerschaftliche 
Aufteilung von Fürsorge- und Erwerbsarbeit 
nötig. Mit dem Gesetzentwurf wird an den 
Ursachen für unterschiedliche Erwerbsbio-
grafien nichts geändert. 
 
In einem intensiven Dialog der Sozialpartner 
mit dem Bundesfamilienministerium konnten 
Verbesserungen an dem vorliegenden Ge-
setzentwurf im Vergleich zu den Entwürfen 
vom Dezember 2015 und vom Oktober 2016 
erreicht werden. Es besteht nun u. a. eine 
ausdrückliche Angemessenheitsvermutung 

für tarifvertragliche Entgeltregelungen, der 
neben dem Erfüllungsanspruch aus dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz zusätz-
lich geschaffene Erfüllungsanspruch wurde 
wieder gestrichen, den Prüfverfahren wurde 
die Verpflichtung gestrichen und zusätzlich 
die Freiwilligkeit betont. Das Bundesfamili-
enministerium hat damit u. a. anerkannt, 
dass die Tarifvertragsparteien besser als der 
Gesetzgeber Transparenz und Gleichbe-
handlung bei der Bezahlung gewährleisten 
können. Die Sozialpartner haben bewiesen, 
dass sie eine faire Vergütung sicherstellen. 
 
Der Gesetzentwurf enthält erhebliche Belas-
tungen und teure Bürokratie für Arbeitgeber. 
Die Unternehmen werden mit neuen Aus-
kunftsansprüchen sowie Prüf- und Berichts-
pflichten belastet. Die Prüfverfahren sind 
zwar nicht verpflichtend. Wer aber der Auf-
forderung Folge leisten will, muss sich wei-
terhin an zu strikte Vorgaben halten und 
kann noch zu wenig betriebsindividuell agie-
ren. Wesentlicher Änderungsbedarf besteht 
wie folgt:  
 
� Die Möglichkeit, zwei zusätzliche Ent-

geltbestandteile zu erfragen, die über 
das Grundentgelt hinausgehen, ist sehr 
aufwendig und ein Einfallstor, um Un-
frieden in den Betrieb zu bringen. Sie 
muss gestrichen werden (§ 10 Absatz 1).  

� Der Betriebsrat soll den Arbeitgeber in 
anonymisierter Form über die Aus-
kunftsbegehren informieren (§ 14 Absatz 
1). Dies ist bürokratisch und widerspricht 
der vorgesehenen Möglichkeit des Ar-
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beitgebers, die Auskunft in bestimmten 
Fällen selbst zu übernehmen.  

� Besteht kein Betriebsrat, soll der Arbeit-
geber die Vertreterinnen und Vertreter 
der zuständigen Tarifvertragsparteien 
über seine Antwort zu den Auskunftsver-
langen informieren (§ 14 Absatz 3). Die-
se Informationspflicht ist nur bürokratisch 
und bietet keinen Mehrwert.  

� Es werden alle privaten Arbeitgeber ab 
500 Beschäftigte aufgefordert, regelmä-
ßig ein Prüfverfahren durchzuführen (§ 
17 Absatz 1). Die Vorgaben, dass ein 
Prüfverfahren „regelmäßig“ durchgeführt 
werden soll und die Ergebniszusammen-
fassung betriebsintern veröffentlicht 
werden kann, passen nicht zur Freiwil-
ligkeit. 

 
Die vorgelegte Berechnung des jährlichen 
Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft ist 
noch zu niedrig angesetzt. Die durch neue 
Bürokratie verursachten Kosten für die Wirt-
schaft sollten nach oben korrigiert werden. 
Die Angaben zum einmaligen und jährlichen 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verken-
nen bei den Informationspflichten, dass sich 
die einzelnen Tätigkeiten nur schwerlich in 
der angegebenen Zeit durchführen lassen. 

Im Einzelnen  
 
 
Richtige Korrektur: Kein „Lohngerechtig-
keitsgesetz“ 
 
Der Titel des Artikelgesetzes lautet zu Recht 
nicht mehr "Lohngerechtigkeitsgesetz", son-
dern "Gesetz zur Förderung der Transparenz 
von Entgeltstrukturen". Artikel 1 heißt "Ge-
setz zur Förderung der Entgelttransparenz 
zwischen Frauen und Männern", kurz "Ent-
gelttransparenzgesetz" (EntgTranspG). Die-
se Änderung ist sehr begrüßenswert, weil 
damit zum Ausdruck kommt, dass dieses 
Gesetz nichts an den unterschiedlichen Er-
werbsverläufen von Frauen und Männern 
und damit an der Einkommensentwicklung 
ändert. Es wird nicht mehr der irreführende 
Eindruck erzeugt, als würde dieses Gesetz 
Lohngerechtigkeit oder auch nur gesamtwirt-
schaftliche Lohngleichheit erzeugen. 
 
Die Ergebnisse aktueller Studien zur berei-
nigten Entgeltlücke liegen bei 2–3,8 %.1 
Selbst dieser statistische Wert kann nach 
Aussage der Forschungsinstitute nicht mit 
Diskriminierung in Unternehmen oder mit 
Lohnungerechtigkeit gleichgesetzt werden.2 
Auch der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
erklärt in seinem Jahresgutachten 
2016/2017, dass der Nutzen des Gesetzes in 
keinem Verhältnis zum hohen Verwaltungs-
aufwand für die Betriebe steht.3 Daher ist 
das Gesetz insgesamt verzichtbar. 
 
 

                                                
1 Schmidt, Die Entgeltlücke zwischen Frauen und Män-
nern im internationalen Vergleich – Empirische Befunde 
auf Basis des EU-SILC, IW-Report  16/2016, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, 2016. sowie C. Boll, J. Lep-
pin, Die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutsch-
land: Umfang, Ursachen, Interpretation, Wirtschafts-
dienst 2015, 249ff. 
2 C. Boll, J. Leppin, Die geschlechtsspezifische Lohnlü-
cke in Deutschland: Umfang, Ursachen, Interpretation, 
Wirtschaftsdienst 2015, 249ff; Schäfer, H., Schmidt, J. 
und Stettes, O., Beschäftigungsperspektiven von Frau-
en – Eine arbeitsmarktökonomische Analyse im Spiegel 
der Gleichstellungsdebatte, IW-Positionen – Beiträge 
zur Ordnungspolitik Nr. 57, IW Köln, 2013. 
3 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2016/17 
– Zeit für Reformen, 2. November 2016.  
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A. Entgelttransparenzgesetz 
(EntgTranspG)  

 
Bereits heute ist nach nationalem und euro-
päischem Recht Entgeltdiskriminierung un-
zulässig. So sieht z. B. das Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sieht bei 
ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen 
bzgl. des Arbeitsentgelts einen Anspruch auf 
Entschädigung bzw. Schadensersatz gegen 
den Arbeitgeber vor. 
 
Der Aufwand durch das Auskunftsverlangen 
und die zusätzlichen Belastungen der Ar-
beitgeber durch Prüfaufforderungen- und Be-
richtspflichten stehen in keinem angemesse-
nen Verhältnis zu der bereinigten statisti-
schen Entgeltlücke.  
 
 
I. Allgemeine Regelungen (§§ 1–9)  
 
Rechtsfolge wegen Benachteiligung 
durch Mutterschaft unklar (§ 3 Absatz 2) 
 
Die Formulierung in § 3 Absatz 2 Satz 2, 
wonach ein geringeres Entgelt einer Frau 
wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft 
eine unmittelbare Benachteiligung darstellt, 
ist unklar, wirft vielfältige Fragen auf und 
führt so zu Rechtsunsicherheit. Mutterschaft 
ist Voraussetzung für eine Elternzeit. Keines-
falls darf ein geringeres Entgelt, z. B. durch 
„verpasste“ Entgeltsteigerungen während der 
Elternzeit, von dem Verbot betroffen sein. 
Die Formulierung sollte gestrichen werden. 
Andernfalls ist eine Erläuterung anhand be-
stehender gesetzlicher Begriffe notwendig. 
 
 
Definition gleicher bzw. gleichwertige Tä-
tigkeit entbehrlich (§ 4 Absatz 1 und 2) 
 
Die Definition der gleichen bzw. gleichwerti-
gen Tätigkeit in § 4 Absatz 1 und 2 ist unklar 
und daher mit erheblicher Rechtsunsicher-
heit für Arbeitgeber und Beschäftigte ver-
bunden. Darüber hinaus hält die Annahme, 
dass eine bestimmte Tätigkeit eine immer 
gleiche, objektive Wertigkeit hat, einer prak-
tischen Überprüfung nicht stand. Entschei-
dend ist vielmehr der jeweilige unternehme-

rische Kontext, in dem die Tätigkeit ausgeübt 
wird.  
 
Gleichwertigkeitsprüfung bei tarifvertrag-
lichen Entgeltregelungen rechtsklar aus-
schließen (§ 4 Absatz 5) 
 
Die nun ausdrücklich geregelte Angemes-
senheitsvermutung für tarifvertragliche Ent-
geltregelungen (§ 4 Absatz 5) ist noch nicht 
eindeutig genug formuliert.  
 
Damit sichergestellt ist, dass keine Gleich-
wertigkeitsprüfung bei Arbeitgebern mit Ta-
rifvertrag erfolgt, sollte vielmehr folgende 
Klarstellung erfolgen: „Bei tarifvertraglichen 
Entgeltregelungen wird vermutet, dass § 4 
Absatz 4 eingehalten wird.“ Damit gilt die 
Vermutung, dass eine Benachteiligung auf-
grund des Geschlechts ausgeschlossen ist. 
Der in § 4 Absatz 5 Satz 2 aufgenommene 
Zusatz „…sofern die Regelungen nicht ge-
gen höherrangiges Recht verstoßen“ sollte 
gestrichen werden, da dieser rein deklarato-
risch ist. 
 
 
Anwendungsbereich nicht auf Heimarbei-
ter erstrecken (§ 5 Absatz 2 Nr. 6) 
 
Zu Recht sind anders als in Vorüberlegun-
gen Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeit-
nehmer sowie arbeitnehmerähnliche Perso-
nen aus dem Anwendungsbereich heraus-
genommen worden.  
 
Fragen des Arbeitsentgelts können nur Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer betref-
fen, nicht aber andere Personen, wie Heim-
arbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz. Des-
halb sollte § 5 Absatz 2 Nr. 6, der die Heim-
arbeitnehmer in den Anwendungsbereich 
des Gesetzes einbezieht, gestrichen werden. 
 
 
Vorbeugende Maßnahmen als Schutz un-
klar (§ 6 Absatz 2)  
 
Die zusätzliche Verpflichtung für Arbeitgeber, 
die Beschäftigten durch vorbeugende Maß-
nahmen vor Benachteiligungen wegen des 
Geschlechts in Bezug auf das Entgelt zu 
schützen, schafft neue Rechtsunsicherheit.  
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Vorbeugende Maßnahmen könnten auch die 
betrieblichen Prüfverfahren umfassen. Die 
Regelung in § 6 Absatz 2 birgt das Risiko, 
dass daraus eine Verpflichtung zur Durch-
führung von betrieblichen Prüfverfahren 
durch die Hintertür erwächst. § 6 Absatz 2 
Satz 2 sollte gestrichen werden. 
 
 
Festschreibung des Entgeltgleichheits-
gebotes überflüssig (§ 7)  
 
Es ist zu begrüßen, dass es keinen Erfül-
lungsanspruch durch das EntgTranspG gibt. 
Ein Erfüllungsanspruch wegen Entgeltbe-
nachteiligung ist bereits geltendes Recht 
(AGG). Doppelungen führen zu Rechtsunsi-
cherheit. Um Missinterpretationen zu ver-
meiden ist eine Streichung des § 7 notwen-
dig. § 7 stellt eine reine Wiederholung von 
§ 3 („Verbot der unmittelbaren und mittelba-
ren Entgeltbenachteiligung wegen des Ge-
schlechts“) dar. Nicht umsonst verweist auch 
die Gesetzesbegründung zu § 7 auf § 3.  
 
Es ist zu begrüßen, dass kollektiv vereinbar-
te Ausschlussfristen weitergelten können. 
 
 
Beschränktes Nutzungsrecht zur Gel-
tendmachung von Rechten auch in Über-
schrift verdeutlichen (§ 8 Absatz 2)  
 
Es ist richtig, dass im Gesetzentwurf nun 
deutlich wird, dass die im Auskunftsverlan-
gen erhaltenen Informationen nur auf die 
Geltendmachung von Rechten im Sinne die-
ses Gesetzes beschränkt sind und perso-
nenbezogene Gehaltsangaben und die Wei-
tergabe an Dritte nicht von dem Nutzungs-
recht umfasst sind. 
 
Die Überschrift von § 8 sollte entsprechend 
an den Inhalt des Absatzes 2 angepasst 
werden, z. B.: „Unwirksamkeit von Vereinba-
rungen, Vertraulichkeit“.   
 
 
Maßregelungsverbot überflüssig, da reine 
Doppelung (§ 9) 
 
Die Regelung in § 9 ist vor dem Hintergrund 
der bereits bestehenden Maßregelungsver-

botes im Arbeitsverhältnis in § 612a BGB 
nicht nur überflüssig, sondern auch noch 
kontraproduktiv: Die Regelung sollte gestri-
chen werden, da Doppelungen in der 
Rechtsordnung wegen der daraus resultie-
renden Rechtsunsicherheit zu vermeiden 
sind. Das gilt auch für den Verweis in Satz 3 
auf § 16 AGG.  
 
 
II. Allgemeiner Auskunftsanspruch 
(§§ 10–16) 
 
Die Vereinfachungen für tarifgebundene Ar-
beitgeber und die Wahlrechte, den Aus-
kunftsanspruch selbst wahrzunehmen, durch 
selbst benannte Vertretungen oder über den 
Betriebsrat wahrnehmen zu lassen, sind zu 
begrüßen – trotz des weiterhin für den Ar-
beitgeber mit dem Auskunftsanspruch ver-
bundenen Aufwands.  
 
Positiv ist auch, dass es nun bei tarifgebun-
denen und -anwendenden Arbeitgebern ge-
nügt, tarifliche Regelungen zu nennen und 
anzugeben, wo diese eingesehen werden 
können. Um Sozialpartnerschaft und Tarifau-
tonomie wirklich zu stärken, sollte bei tarif-
gebundenen und tarifanwendenden Arbeit-
gebern das Auskunftsverlangen mit dem 
Hinweis auf die tarifliche Regelung erledigt 
sein.  
 
Zu kompliziert bleibt die Regelung, dass zu-
sätzlich – auch für Arbeitgeber mit Tarifver-
trag – Auskunft zum Medianwert der Entgelt-
gruppe gegeben werden muss. Dieser Medi-
an soll ermittelt werden aus den durch-
schnittlichen Entgelten der Beschäftigten des 
anderen Geschlechts innerhalb der gleichen 
Entgeltgruppe, umgerechnet nach Vollzeit-
äquivalenten.  
 
Dadurch führt der Auskunftsanspruch zu 
deutlichem Mehraufwand. Der Arbeitgeber 
muss Auskunft geben über die Kriterien und 
Verfahren für die Festlegung des Entgelts 
sowie über den Median der durchschnittli-
chen Bruttomonatsentgelte umgerechnet 
nach Vollzeitäquivalenten einer eigens zu 
bestimmenden Vergleichsgruppe.  
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Die in der Gesetzesbegründung angeführte 
Behauptung, viele Arbeitnehmerinnen wür-
den den Auskunftsanspruch nicht geltend 
machen, irritiert nicht nur, weil sich die Aus-
sage allein auf Frauen bezieht. Der Passus 
auf Seite 70 f. erinnert an den undifferenzier-
ten Duktus des Arbeitsentwurfs vom Dezem-
ber 2015: „Es ist gleichwohl nicht davon aus-
zugehen, dass die Arbeitgeber und Betriebs-
räte von einer unverhältnismäßig hohen An-
zahl an Anfragen betroffen sein werden. Vie-
le Frauen werden weiterhin davon absehen, 
ihr Recht wahrzunehmen. Es sind dieselben 
Gründe, die Frauen davon abhalten eine 
Klage auf gleiches Entgelt zu betreiben. Die 
Frauen befürchten, dass sich die Anfragen 
nachteilig auf das bestehende Arbeitsver-
hältnis auswirken. Sie setzen sich vermeint-
lich in Widerspruch zum Arbeitgeber und hin-
terfragen ein System, das von den Tarifver-
trags- beziehungsweise Betriebsparteien ge-
tragen wird.“  
 
Diesen Aussagen fehlt die wissenschaftliche 
Hinterlegung. Damit setzt sich die Gesetzes-
begründung zudem in Widerspruch zu der 
mit den richtigen Vereinfachungen für tarif-
gebundene Unternehmen zum Ausdruck ge-
brachten positiven Haltung gegenüber Tarif-
verträgen und Sozialpartnerschaft. 
 
 
Begrifflichkeit „Bruttogrundentgelt“ klar-
stellen und Gesetzesbegründung anpas-
sen (§ 10 Absatz 1) 
 
Laut § 10 Absatz 1 können Beschäftigte 
Auskunft zum „monatlichen Bruttoentgelt“ 
und zu „zwei einzelnen Entgeltbestandteilen“ 
verlangen. Die Gesetzesbegründung zu § 5 
Abs. 1 auf Seite 66 f. scheint allerdings im-
mer noch von einem weiten Entgeltbegriff 
auszugehen. Richtigerweise muss durch-
gängig der Begriff „Bruttogrund entgelt“ ver-
wendet werden. Sonst besteht keine Ab-
grenzung zu den weiteren Entgeltbestandtei-
len, da diese im weiten Begriff des „Brutto-
entgelts“ bereits enthalten sein können. Dies 
sollte im Gesetzestext klargestellt und im 
Ausschussbericht bestätigt werden. 
 
Diese Abgrenzung ist ganz entscheidend, 
denn nach derzeitiger Begrifflichkeit („Brutto-

entgelt“) werden zusätzliche Entgeltbestand-
teile, wie z. B. Leistungsentgelte, Schicht- 
und Mehrarbeitszuschläge, Zuschüsse zu 
Kinderbetreuung oder Fahrtkosten oder auch 
Jubiläumszahlungen, in das Bruttoentgelt 
einbezogen, statt sie als zusätzliche Entgelt-
bestandteile auszuweisen. Ein solcher Ein-
bezug würde das Ergebnis der Auskunft 
massiv verfälschen. Es muss zwischen Brut-
togrund entgelt und einzelnen Entgeltbe-
standteilen unterschieden werden.  
 
 
Bezugszeitraum des Auskunftsanspruchs 
nicht erkennbar (§ 10 Absatz 1)  
 
Der Gesetzestext in § 10 Absatz 1 lässt of-
fen, auf welchen Bezugszeitraum sich der 
Auskunftsanspruch des Beschäftigten bezie-
hen soll. Erst nach der Lektüre der Geset-
zesbegründung wird klar, dass sich der Aus-
kunftsanspruch auf das durchschnittliche 
monatliche Bruttoentgelt des zurückliegen-
den Kalenderjahres beziehen soll. Der 
Rechtsklarheit wäre gedient, wenn diese In-
formation Eingang in den Gesetzestext 
selbst finden würde. 
 
 
Auskunft zum Bruttogrundentgelt muss 
genügen (§ 10 Absatz 1) 
 
Es wäre vertretbar, dass Beschäftigte den 
Median aus den durchschnittlichen tarifver-
traglich oder vertraglich geregelten monatli-
chen Bruttogrund entgelten erfragen können.  
 
Das Recht, zusätzlich zum Bruttogrundent-
gelt Auskunft zu bis zu zwei einzelnen Ent-
geltbestandteilen erfragen zu können, ist mit 
erheblichem Mehraufwand und Rechtsunsi-
cherheit für die Arbeitgeber verbunden (§ 10 
Absatz 1), insbesondere durch fehlende 
Vergleichbarkeit und bei der Wahrung des 
Betriebsfriedens. Ein Problem ist allein 
schon, wie eine Vergleichsgruppe für die zu-
sätzlichen Entgeltbestandteilen festgelegt 
werden soll, wenn nicht alle Personen aus 
der Vergleichsgruppe (Vergleichstätigkeit) 
die gleichen Entgeltbestandteile erhalten. 
 
Am Beispiel eines individuell konfigurierba-
ren Dienstwagens wird deutlich, wie wenig 
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sich Beschäftigte mit zusätzlichen Entgeltbe-
standteilen miteinander vergleichen lassen. 
So kann ein Dienstwagen oftmals bis zu ei-
nem gewissen Bruttolistenpreis nach persön-
lichen Vorlieben konfiguriert werden. Hier 
stellt sich die Frage, welcher Wert angesetzt 
werden müsste.  
 
Das Ziel, mit der Auskunft zu den zusätzli-
chen Entgeltbestandteilen eine unterstellte 
mittelbare Diskriminierung aufzudecken, 
steht nicht im Verhältnis zum damit verbun-
denen Aufwand.  
 
Die Möglichkeit, zusätzliche Entgeltbestand-
teile, die über das Grundentgelt hinausge-
hen, zu erfragen, ist weder im Koalitionsver-
trag noch in den Eckpunkten des Koalitions-
ausschusses vorgesehen.  
 
 
Vergleichsgruppe für Auskunftsanspruch 
ist schwer zu bilden (§§ 10 ff.)  
 
Beim Auskunftsanspruch bei Arbeitgebern 
ohne Tarifvertrag und ohne Betriebsrat wird 
es vielfach schwer möglich sein, sinnvolle 
Vergleichsgruppen zu bilden bzw. innerhalb 
der „Vergleichsgruppe“ eine Vergleichbarkeit 
herzustellen bzw. unterschiedliche Bezah-
lung ohne größeren Aufwand zu begründen. 
Bei den beiden zusätzlichen Entgeltbestand-
teilen wird dies zusätzlich erschwert.  
 
Der Auskunftsanspruch suggeriert eine Ver-
gleichbarkeit, die in dieser Form nicht gege-
ben ist. Bei Unternehmen jeder Größenord-
nung gibt es Funktionen, die so individuell 
sind, dass eine Vergleichsgruppe nicht sinn-
voll gebildet werden kann.  
 
Auch bei Unternehmen mit Tarifvertrag wird 
sich der Begründungsaufwand erheblich er-
höhen, wenn sie eine eventuell unterschied-
liche Bezahlung innerhalb einer Entgeltgrup-
pe begründen müssen. Tätigkeiten werden 
manchmal auch anhand von Faktoren vergü-
tet, die über die reinen Arbeitsanforderungen 
hinausgehen und schwerer dokumentierbar 
sind, z. B. besondere Leistungen, Kun-
denorientierung, Auslandserfahrung in einem 
bestimmten Unternehmen oder Gremiener-
fahrung. Oftmals wird auch die berufsspezifi-

sche Erfahrung, die ein Bewerber mitbringt, 
honoriert, z. B. mit einer Arbeitsmarktzulage.  
Gerade in großen Unternehmen gibt es oft 
interne Tätigkeitswechsel von Arbeitneh-
mern. Das Entgelt dieser Arbeitnehmer kann 
ohne deren Zustimmung nicht reduziert wer-
den, so dass die Entgeltstruktur in einer Ver-
gleichsgruppe verfälscht würde. Auch müs-
sen in Zeiten des Fachkräftemangels Exper-
ten „teuer eingekauft“ werden, wodurch sich 
ein Entgeltunterschied zum restlichen Kolle-
gium erklären lässt. Im Gesetzentwurf ist 
aber keine Regelung vorgesehen, wie solche 
„Sonderfälle“ bei der Berechnung des Medi-
ans berücksichtigt werden können.  
 
Ein erhebliches Problem bei der Vergleich-
barkeit stellen die in der Praxis verbreiteten 
Zielvereinbarungen mit variabler Vergütung 
und Leistungszulagen dar. Überall dort, wo 
eine variable Vergütung aufgrund von per-
sönlichen Zielerreichungen gezahlt wird, ist 
eine schematische Vergleichbarkeit der Ent-
gelte kaum zu erreichen und die rechtferti-
gende Begründung mit viel Aufwand, auch 
vorherigem Dokumentationsaufwand ver-
bunden.  
 
Je nach Präferenz der Beschäftigten werden 
z. T. unterschiedlich anspruchsvolle Ziele 
formuliert, die entgeltmäßig unterschiedlich 
honoriert werden. Das personalpolitisch 
sinnvolle und wirkungsvolle Instrument von 
Zielvereinbarungen kann damit an Attraktivi-
tät verlieren. Leistungsunterschiede würden 
nicht mehr belohnt bzw. beim Entgelt abge-
bildet werden, weil Unternehmen davon aus 
Gründen der Rechtsunsicherheit Abstand 
nehmen würden. Leistungsanreize würden 
dem Arbeitgeber damit verloren gehen. Leis-
tungsunabhängige Einheitslöhne, die nicht in 
eine funktionierende Marktwirtschaft passen, 
wären die Folge. Dies kann auch von Seiten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht gewollt sein. Auch sie möchten, dass 
ihre (ggf. herausragenden) Leistungen wert-
geschätzt und entsprechend entlohnt wer-
den. 
 
Die zunehmende Zahl von Berufsausbildun-
gen, Studiengängen, Weiterbildungen und 
deren Abschlüssen erschwert die Festlegung 
einer Vergleichsgruppe zusätzlich. 
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Bei der Ermittlung der Vergleichsgruppe des 
anderen Geschlechts, die eine Vergleichstä-
tigkeit ausüben, sollte es wenigstens zuläs-
sig sein, besondere Konstellationen aus der 
Bezugsbasis herauszunehmen, damit das 
Ergebnis nicht verfälscht wird: Dazu zählen 
u. a. nicht adäquat eingesetzte Mitarbeiter, 
die z. B. aufgrund tariflicher Regelungen eine 
Verdienstsicherung (z. B. wegen Alters) er-
halten oder aus anderen Gründen einver-
nehmlich ohne Entgeltkürzungen eine ge-
ringwertigere Tätigkeit ausüben , sowie noch 
zu entwickelnde Mitarbeiter.  
 
Nach dem Entwurf kann ein unterschiedli-
ches Entgelt durch das Vorliegen von ar-
beitsmarkt-, leistungs- oder arbeitsergebnis-
bezogenen Kriterien gerechtfertigt sein (§ 3 
Absatz 3 Satz 2). Unklar ist, wie der Arbeit-
geber die Rechtfertigung beweisen kann, 
insbesondere bei vergangenheitsbezogenen 
Sachverhalten, wie folgendes Beispiel ver-
anschaulicht:  
 
Ein Beschäftigter wurde 1997 eingestellt. Er 
erhielt das zu dieser Zeit übliche Einstiegs-
gehalt. Dieses hat sich in den letzten 20 Jah-
ren betrieblich entwickelt. Allgemeine Ge-
haltserhöhungen sowie individuelle Gehalts-
verhandlungen haben zu einem Gehalt ge-
führt, das deutlich über einem heutigen Ein-
stiegsgehalt für diese Stelle liegt. Dieses 
Gehalt fließt nach dem derzeitigen Geset-
zesentwurf in den Median des Bruttomo-
natsentgelts (verbessern in: Bruttogrund ent-
gelt) der Vergleichsgruppe des anderen Ge-
schlechts ein. Es würde in einem solchen 
Fall dem Arbeitgeber kaum gelingen, die 
20 Jahre zurückliegende Entgeltfindung so-
wie die einzelnen Entgelterhöhungen ggf. 
unter Beweisantritt vor Gericht zu rechtferti-
gen. Der Arbeitgeber wäre gezwungen, Um-
stände aus der Vergangenheit darzulegen 
und zu beweisen, bei denen er damals gar 
nicht wusste, dass er diese zu Beweiszwe-
cken dokumentieren muss. 
 
 
Auskunft über personenbezogene Daten: 
Betriebsfrieden wahren (§§ 10 ff.) 
 
Der Datenschutz und das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung dürfen beim Aus-

kunftsanspruch nicht verletzt werden. Die 
Einhaltung des Datenschutzes, auf jeden 
Fall die Wahrung des Betriebsfriedens, kann 
für den Arbeitgeber in Fällen schwierig sein, 
in denen er Personen zwar grundsätzlich ei-
ner Vergleichsgruppe zuordnen kann, er zur 
Erklärung möglicher Entgeltunterschiede  
oder Unterschiede bei den zusätzlichen Ent-
geltbestandteilen aber über  personenbezo-
gene Daten von Beschäftigten in dieser 
Gruppe informieren muss, wie z. B. über Ab-
schlussnoten im Ausbildungs- oder Studien-
gang, Berufserfahrung, besondere Fremd-
sprachen- und EDV-Kenntnisse oder er-
folgsabhängige Vergütungsformen wie Pro-
visionen. Beschäftigte können somit zu „glä-
sernen Kollegen“ werden.  
 
Die Weitergabe dieser z. T. sehr sensiblen 
Daten werden viele Beschäftigte nicht wol-
len, sodass Auskunftsverlangen über die 
Löhne und Gehälter anderer (vergleichbarer) 
Beschäftigter unweigerlich zu Widerständen 
und innerbetrieblichen Konfliktsituationen 
und Unfrieden in die Betrieben führen wer-
den. Unverständnis und Unzufriedenheit 
drohen v. a. bei Beschäftigten, die weniger 
verdienen als die Vergleichsgruppe, auch 
wenn es dafür sachlich nachvollziehbare Kri-
terien gibt (z. B. bessere Abschlussnoten, 
bessere Qualifizierung).  
 
Deshalb sollten die Angaben über alle Ent-
geltbestandteile, die über das Bruttogrun-
dentgelt hinausgehen, aus den genannten 
Gründen aus dem Anwendungsbereich aus-
genommen werden. Dies gilt auch für Sach-
leistungen, z. B. Dienstwagen oder Kita-
Plätze. Sie stellen einen individuellen Wert 
dar, der je nach Lebenssituation und Persön-
lichkeit der Beschäftigten unterschiedlich 
hoch ist und daher nicht für einen objektiven 
Vergleich herangezogen werden kann.  
 
 
Stufenmodell zur Frist der erneuten Gel-
tendmachung des Auskunftsanspruchs 
zu kompliziert (§ 10 Absatz 2 und § 25 
Absatz 1) 
 
Die Frist der erneuten Geltendmachung ei-
nes Auskunftsanspruchs ist in einem kompli-
zierten Stufenmodell geregelt (§ 10 Absatz 2 
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und § 25 Absatz 1): Es besteht eine Dreijah-
resfrist, wenn der Auskunftsanspruch inner-
halb von drei Kalenderjahren nach Inkrafttre-
ten und Übergangsfrist erstmals geltend ge-
macht wird. Anschließend besteht eine Zwei-
jahresfrist. In beiden Fällen besteht eine 
Ausnahme von der Frist, wenn die oder der 
Beschäftigte darlegt, dass sich die Voraus-
setzungen wesentlich verändert haben.  
 
Die Ausnahmeregelung birgt Rechtsunsi-
cherheit, da nicht klar ist, was der unbe-
stimmte Rechtsbegriff „wesentliche Verände-
rung der Voraussetzungen“ beinhaltet.  
 
Um Rechtsunsicherheit, aber auch (organi-
sierten) Missbrauch zu vermeiden, ist eine 
längere Frist (drei Jahre für tarifungebunde-
ne und fünf Jahre für tarifgebundene und ta-
rifanwendende Arbeitgeber) ohne Ausnah-
men notwendig. Damit würde auch eine An-
gleichung an die Fristen bei den Berichts-
pflichten (§ 22 Absatz 1 und 2) erreicht. 
 
 
Schwellenwert auf Betriebe mit mehr als 
500 Beschäftigten anheben (§ 12 Ab-
satz 1) – Beschäftigtenzahl auf Vollzeit-
äquivalente umrechnen 
 
Die Anhebung des Schwellenwerts beim 
Auskunftsanspruch von 1 auf 200 Beschäf-
tigte ist zu begrüßen (§ 12 Absatz 1). Im ers-
ten Arbeitsentwurf bestand der Auskunftsan-
spruch noch in Betrieben jeder Größe. Die 
Grenze von 500 Beschäftigten wäre jedoch 
eindeutig besser, da dies dem Koalitionsver-
trag entsprechen und mittelständische Un-
ternehmen entlasten würde. 
 
Zudem ist es notwendig, dass keine Schwel-
lenwertberechnung pro Kopf erfolgt, sondern 
eine Umrechnung des Arbeitszeitvolumens 
von Teilzeitkräften in Vollzeitäquivalente vor-
gesehen wird. Dies würde gerade mittelstän-
dische Betriebe entlasten. Eine solche Um-
rechnung ist dem Entwurf nicht fremd: Beim 
Auskunftsanspruch wird zur Medianberech-
nung selbstverständlich eine Umrechnung in 
Vollzeitäquivalente vorgegeben.  
 
 

Vergleichsgruppe auf mindestens zehn 
Beschäftigte erhöhen (§ 12 Absatz 3) 
 
Die Möglichkeit eines Auskunftsverweige-
rungsrechts, wenn die Vergleichstätigkeit 
von weniger als sechs Beschäftigten des je-
weils anderen Geschlechts ausgeübt wird, 
(§ 12 Absatz 3) geht nicht weit genug.  
 
Um den datenschutzrechtlichen Bedenken 
gerecht zu werden, sollte wenigstens eine 
Beschränkung des Auskunftsanspruchs 
durch deutlich höhere Schwellenwerte, als 
nun in § 12 Absatz 3 vorgesehen, ermöglicht 
werden. Andernfalls sind aufgrund einer zu 
geringen Größe der Vergleichsgruppen 
Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich. 
Die Mindestvergleichsgruppengröße sollte 
daher auf zehn Personen erhöht werden.  
 
Ein Auskunftsverweigerungsrecht sollte auch 
dann bestehen, wenn aufgrund von Verän-
derungen in der Vergleichsgruppe Rück-
schlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. 
Wenn z. B. Beschäftigte jeweils nach einer 
Neueinstellung eine Auskunft einfordern, lie-
ßen sich durch die Veränderungen zur vori-
gen Auskunft Rückschlüsse auf die Entgelt-
höhe der neueingestellten Person ziehen. 
Dies sollte keine "wesentliche Veränderung" 
im Sinne des Gesetzes sein und entspre-
chend in der Gesetzesbegründung klarge-
stellt werden. 
 
 
Erweiterung des Betriebsverfassungsge-
setzes (§ 13 Absatz 3) entbehrlich 
 
Die Pflicht des Arbeitgebers, die Listen über 
die Löhne und Gehälter nach Geschlecht 
aufzuschlüsseln (§ 13 Absatz 3), würde eine 
Erweiterung des § 80 Absatz 2 Satz 2  
BetrVG darstellen. Auch gemäß § 80 Absatz 
2 Satz 2 BetrVG ist der Arbeitgeber nicht 
verpflichtet, die vorzulegenden Listen aus-
zuwerten bzw. aufzuschlüsseln.  
 
Die Aufschlüsselung nach Geschlecht ist 
nicht erforderlich, da aus der Namensangabe 
das Geschlecht der Arbeitnehmer abgeleitet 
werden kann. Die Pflicht zur Aufschlüsselung 
sollte gestrichen werden.  
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Klarstellung zu leitenden Angestellten 
wichtig – aber systematisch anders zu 
verorten (§ 13 Absatz 4) 
 
Die Klarstellung in § 13 Absatz 4, dass sich 
leitende Angestellte für ihr Auskunftsverlan-
gen an den Arbeitgeber und nicht an den Be-
triebsrat wenden, ist wichtig. Leitende Ange-
stellte gehören nicht zu den Arbeitnehmern, 
deren Interessen vom Betriebsrat vertreten 
werden.  
 
Es ist allerdings unsystematisch, dass diese 
Regelung im Abschnitt zu den „Aufgaben 
und Rechten des Betriebsrates“ neu aufge-
nommen wurde. Durch die Aufnahme dieser 
Regelung im Kapitel „Aufgaben und Rechte 
des Betriebsrates“ wird fälschlicherweise der 
Eindruck erweckt, dass der Betriebsrat auch 
eine Rolle beim Auskunftsanspruch bzgl. der 
Gehälter der leitenden Angestellten spiele.  
 
Die Klarstellung sollte an anderer Stelle im 
Gesetzentwurf verortet werden, um Missver-
ständnisse zu vermeiden.  
 
 
Echtes Wahlrecht zu Auskunftsanspruch 
bei tarifgebundenen und -anwendenden 
Arbeitgebern nötig (§ 14) 
 
Die Möglichkeit des Arbeitgebers, den Aus-
kunftsanspruch selbst wahrzunehmen, durch 
selbst benannte Vertretungen oder über den 
Betriebsrat wahrnehmen zu lassen, ist zu 
begrüßen. Das Verfahren des Auskunftsan-
spruchs ist jedoch zu kompliziert und in sich 
teils widersprüchlich.  
 
Der Betriebsrat soll den Arbeitgeber in ano-
nymisierter Form über die Auskunftsbegeh-
ren informieren (§ 14 Absatz 1 Satz 3). Dies 
ist bürokratisch und widerspricht der vorge-
sehenen Möglichkeit des Arbeitgebers, die 
Auskunft in bestimmten Fällen selbst zu 
übernehmen. Dazu muss der Name der oder 
des Auskunftsersuchenden bekannt sein. 
 
Nach § 14 Absatz 3 Satz 2 hat der Arbeitge-
ber – sofern kein Betriebsrat besteht – die 
Tarifvertragsparteien sogar dann zu informie-
ren, wenn er selbst die Auskunft übernom-
men hat. Dies stellt eine zusätzliche Informa-

tionspflicht dar, die keinerlei Mehrwert bietet, 
sondern im Zweifelsfall auch noch die Tarif-
vertragsparteien mit einer Informationsfülle 
und Bürokratie belastet.  
 
 
Angabe zum Geschlecht der Vergleichs-
gruppe streichen (§ 15 Absatz 4)  
 
§ 15 Absatz 4 Satz 1, wonach Arbeitgeber 
oder Betriebsrat angeben müssen, inwiefern 
die Vergleichstätigkeit überwiegend von Be-
schäftigten des anderen Geschlechts ausge-
übt wird, ist entbehrlich und führt zu zusätzli-
chem Aufwand.  
 
Der Auskunftsanspruch nach § 10 und die 
notwendigen Angaben zur Vergleichstätigkeit 
nach § 11 erstrecken sich nicht auf die An-
gabe, inwiefern die benannte Vergleichstä-
tigkeit überwiegend von Beschäftigten des 
jeweils anderen Geschlechts ausgeführt 
wird.  
 
 
Beweislastumkehr beim Auskunftsan-
spruch nicht gerechtfertigt (§ 15 Absatz 5) 
 
Bei der in § 15 Absatz 5 vorgesehenen Be-
weislastumkehr zu Lasten des Arbeitgebers 
handelt es sich um eine Ausnahme von dem 
rechtlichen Grundsatz, dass jede Partei die 
Beweislast für die tatsächlichen Vorausset-
zungen der ihr günstigen Rechtsnormen 
trägt.  
 
Insbesondere vergangenheitsbezogene 
Sachverhalte, z. B. höhere Einstiegsgehälter 
in der Vergangenheit, können Arbeitgeber 
vor Probleme bei der Beweislast stellen. 
Zumindest sollte daher klargestellt werden, 
dass der Arbeitgeber die Beweisverteilung 
durch eine nachträgliche Auskunft wieder 
herstellen kann.  
 
 
III. Betriebliche Prüfverfahren (§§ 17–20)  
 
Es ist zu begrüßen, dass die Prüfverfahren 
nicht mehr verpflichtend, sondern freiwillig 
sind und dass der Drei- bzw. Fünfjahrestur-
nus, der vorgegebene Prüfzeitraum und die 
Pflicht zur betriebsinternen Veröffentlichung 
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gestrichen wurden, denn bindende Vorgaben 
sind nicht mit einer Freiwilligkeit vereinbar. 
 
Richtig ist auch, dass der Arbeitgeber ein 
Wahlrecht bei den Analysemethoden und 
Arbeitsbewertungsverfahren hat (§ 18 Ab-
satz 2) und dass die Vorgabe gestrichen 
wurde, dass nur von der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS) zertifizierte 
Verfahren zugelassen sind. Die Anträge der 
Fraktionen Die Linke4 und Bündnis 90/Die 
Grünen5, die eine deutliche Ausweitung der 
Befugnisse der ADS fordern, sind abzu-
lehnen, da die ADS nicht über eine ausrei-
chende personal- und tarifpolitische Fach-
kompetenz verfügen kann wie die Betriebs- 
und Sozialpartner.  
 
Die bisherige Erfahrung mit betrieblichen 
Prüfverfahren zeigt, dass diese nur mit sehr 
hohem Mehraufwand möglich sind. Betriebli-
che Prüfverfahren sind hoch arbeitsaufwen-
dig und teuer, da die betriebsindividuellen 
Entgeltstrukturen jeweils in einem extern 
vorgegebenen Berechnungssystem abgebil-
det werden und dabei alle Daten verwendet 
werden müssen, die bei der Lohnbemessung 
berücksichtigt worden sind, im Abrech-
nungssystem des Unternehmens aber nicht 
zwingend enthalten sind, wie z. B. Sachleis-
tungen. Wenn das Entgeltanalyseinstrument 
nicht die identischen Entgeltstrukturdaten 
vorsieht, wie sie der Arbeitgeber einpflegt, 
muss dies quasi per Hand nachgetragen 
werden.  
 
Bei der Durchführung von Entgeltprüfverfah-
ren ist zu beachten, dass Entgeltsysteme 
sehr komplex sein können. Nur einige Bei-
spiele: Ein hoher Mehraufwand wird z. B. für 
solche Unternehmen entstehen, deren Ent-
geltsystem auf unterschiedlichen Rechts-
grundlagen zur Vergütung basiert. In vielen 
Branchen werden die Entgelttarifverträge auf 
regionaler Ebene und nicht bundesweit ver-
einbart. Unternehmen, die in verschiedenen 
Tarifgebieten vertreten sind, müssten dann 
für jede einzelne dieser Tarifregionen die für 

                                                
4 Antrag der Fraktion Die Linke, BT-Drucksache 
18/4321, 2015. 
5 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-
Drucksache 18/6550, 2015.   

ihre Arbeitnehmer geltenden Entgeltsysteme 
überprüfen und vergleichen. In einigen Bran-
chen wird zwischen eigenen Tarifwerken für 
Arbeiter und Angestellte unterschieden.  
 
Die Aufforderung zu Entgeltprüfverfahren ist 
auch ohne die Verpflichtung ein Konjunktur-
programm für Unternehmens- und Personal-
beratungen, ohne deren Unterstützung mit 
entsprechender Informationstechnik bei der 
Analyse sowie deren Beratung bei der Aus-
wertung der Ergebnisse die Durchführung 
eines Prüfverfahrens für Unternehmen in al-
ler Regel nicht zu bewerkstelligen sein wird. 
 
 
Tarifgebundene und -anwendende Unter-
nehmen von Aufforderung ausnehmen 
(§§ 17–18)  
 
Entgegen der Vorstellung der Fraktion Die 
Linke, sind bei Unternehmen, die Tarifverträ-
ge anwenden, die Entgeltsysteme bereits 
vergleichbar, transparent und ausschließlich 
funktionsbezogen, d. h. personenunabhän-
gig. Hier sollte die nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG)6 den Tarifverträgen zukommende ma-
terielle Richtigkeitsgewähr vor bürokrati-
schen Belastungen schützen.  
 
Bei Tarifverträgen ist nach dieser Rechtspre-
chung des BAG wegen des Verhandlungs-
gleichgewichts der Tarifvertragsparteien da-
von auszugehen, dass die vereinbarten tarif-
lichen Regelungen ebenso den Interessen 
der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber ge-
recht werden.7 Der Antrag der Fraktion die 
Linke, die Tarifvertragsparteien zu verpflich-
ten, „diskriminierende Entgeltsysteme abzu-
bauen“8, Entgeltgleichheitspläne zu erstellen 
und ggf. Entgeltgleichheitskommissionen 
einzusetzen, ist somit überflüssig. Gleiches 
gilt für den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der u. a. eine Überprüfung 

                                                
6 Vgl. allein BAG vom 18.03.2015 – 7 AZR 272/13 – 
NZA 2015, S. 821–825, Rn. 26 m.w.N. 
7 Vgl. BAG, a.a.O., Rn. 26. 
8 Antrag der Fraktion Die Linke, BT-Drucksache 
18/4321, 2015.   



 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Familienausschusses zum Thema „Entgeltgleichheit“ am 

6. März 2017 (BR-Drucksache 8/17; BT-Drucksache 18/4321, 18/6550, 18/847)   

 
27. Februar 2017 11

 

aller tariflichen wie auch nichttariflichen Ent-
geltregelungen fordert.9   
 
Tarifgebundene und tarifanwendende Arbeit-
geber sollten von der Aufforderung zur 
Durchführung eines Prüfverfahrens ausge-
nommen werden, um der Bedeutung von Ta-
rifverträgen gerecht zu werden und der Ge-
fahr einer Überprüfung von Tarifverträgen 
entgegenzuwirken.  
 
 
Freiwilligkeit konsequent durchhalten – 
Regelmäßigkeit streichen  (§§ 17–20) 
 
Da die Prüfverfahren nun freiwillig sind und 
der Fünfjahresturnus, der vorgegebene Prüf-
zeitraum und die Pflicht zur betriebsinternen 
Veröffentlichung gestrichen wurden, müsste 
konsequenterweise auch gestrichen werden, 
dass Prüfverfahren „regelmäßig“ durchge-
führt werden sollen. Je mehr Regulierung mit 
der Maßnahme verbunden ist, desto geringer 
ist der Anreiz, sie durchzuführen.  
 
Es sollte zudem klarstellend geregelt wer-
den, dass die einmalige Durchführung eines 
Prüfverfahrens keine Verpflichtung zur er-
neuten Durchführung in der Zukunft auslöst.  
 
Die Gesetzesbegründung macht wider-
sprüchliche Angaben zur Prüfung von Toch-
terunternehmen. Auf S. 84 der Begründung 
ist zudem von einer „Prüfungspflicht“ die Re-
de. Statt zu Rechtsunsicherheit beizutragen, 
sollten alle verpflichtenden Vorgaben zum 
Prüfverfahren gestrichen werden, da sonst 
der freiwillige Charakter nicht beachtet wird.  
 
 
Keine indirekte Aufforderung zur Über-
prüfung der Gleichwertigkeit (§ 18  
Absatz 3)  
 
Richtig ist die Klarstellung, dass bei Arbeit-
gebern mit Tarifvertrag keine Verpflichtung 
zur Überprüfung von Tarifverträgen, insbe-
sondere mit Blick auf die Gleichwertigkeit 
von Tätigkeiten, erfolgt (§ 18 Absatz 3). Die 

                                                
9 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, BT-
Drucksache 18/847, 2014.   

Norm sollte so formuliert sein, dass über-
haupt keine Überprüfung erfolgt.  
 
 
Weitere Regelung zur Beseitigung von 
Entgeltbenachteiligungen ist nicht erfor-
derlich (§ 19) 
 
Die Regelung zur Beseitigung von Entgelt-
benachteiligungen wurde deutlich vereinfacht 
(§ 19), sollte aber vollständig gestrichen 
werden. Bereits nach dem AGG und durch 
§ 3 ist rechtssicher festgeschrieben, dass 
eine festgestellte Ungleichbehandlung beho-
ben werden muss. 
 
 
Rechte des Betriebsrats ausreichend  
(§ 20 Absatz 1) 
 
Zu Recht ist das betriebliche Prüfverfahren 
nicht mitbestimmungspflichtig. Zu begrüßen 
ist, dass die Unterrichtung über das betriebli-
che Prüfverfahren genügt. Die nun gestri-
chene Beratungspflicht (§ 20 Absatz 1) war 
vom Koalitionsvertrag nicht gedeckt.  
 
 
Information an Beschäftigte über das 
Prüfverfahren sollte freiwillig bleiben 
(§ 20 Absatz 2) 
 
Laut § 20 Absatz 2 müssen die Beschäftig-
ten über die Ergebnisse des betrieblichen 
Prüfverfahrens informiert werden. Dies steht 
im Widerspruch zu § 18 Absatz 4, wonach 
die Ergebnisse zusammengefasst und be-
triebsintern veröffentlicht werden können – 
nicht müssen.  
  
Eine Pflicht zur Veröffentlichung widerspricht 
der Freiwilligkeit des Verfahrens und mindert 
den Anreiz, das Verfahren freiwillig durchzu-
führen. § 20 Absatz 2 sollte daher gestrichen 
werden.  
 
Der Verweis auf das Betriebsverfassungsge-
setz (§ 20 Absatz 2 Satz 2) ist zudem ent-
behrlich, da es lediglich die geltende Rechts-
lage wiedergibt. 
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IV. Berichtspflicht (§§ 21–22)  
 
Es ist zu begrüßen, dass die Berichtspflicht 
nur für Unternehmen mit mehr als 500 Be-
schäftigten besteht, die ohnehin einen Lage-
bericht nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
abgeben müssen, und nicht für alle Unter-
nehmen ab 500 Beschäftigten (§ 21 Absatz 
1).  
 
Es ist positiv, dass die Berichtspflicht zu Ent-
geltregelungen und Arbeitsbewertungsver-
fahren und die umfangreichen statistischen 
Angaben gestrichen wurden, denn sie waren 
weder vom Koalitionsvertrag noch den Eck-
punkten des Koalitionsausschusses gedeckt.  
 
Die gemäß § 21 vorgesehenen, nach Ge-
schlecht aufgeschlüsselten Angaben zur 
durchschnittlichen Gesamtzahl der Beschäf-
tigten und zur durchschnittlichen Zahl der 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten sind nicht 
im Koalitionsvertrag oder den Eckpunkten 
des Koalitionsausschusses vorgesehen. Sta-
tistische Erhebungen, z. B. zur Arbeitszeit, 
sind Aufgabe von wissenschaftlichen Institu-
ten, die dem auch nachgehen, bzw. ist die 
Evaluation Aufgabe der Bundesregierung. 
Unternehmen wirken aktiv bei Befragungen, 
z. B. im Rahmen des IAB-Betriebspanels, 
mit, um ein authentisches Bild über die Un-
ternehmensrealität darzustellen.  
 
Die ab dem zweiten Bericht geforderten An-
gaben zu den Veränderungen zum letzten 
Berichtszeitraum ergeben sich aus dem Ver-
gleich zum Vorjahresbericht. Eine zusätzli-
che Berichtspflicht hierzu schafft einen weite-
ren unverhältnismäßigen Aufwand, der allen-
falls der Vereinfachung der Evaluation der 
Bundesregierung dient. Wissenschaftliche 
Unterstützungsleistung sollte nicht Aufgabe 
von Arbeitgebern sein.  
 
Die vorgesehene Begründungspflicht (§ 21 
Absatz 1 Satz 2) für den Fall, dass ein Un-
ternehmen keine Maßnahme ergriffen hat, ist 
unverhältnismäßig, da sich der negative  
Effekt („Imageschaden“) bereits dadurch ein-
stellt, dass keine Maßnahmen dargestellt 
werden können.  
 

Es ist begrüßenswert, dass der Bericht dem 
Lagebericht als Anlage beizufügen ist und 
nicht in den Lagebericht selbst integriert 
werden muss. Dies erspart den Unterneh-
men zumindest unnötigen bürokratischen 
Aufwand, der durch die Vorgaben zur Auf-
stellung eines Lageberichts nach § 289 Han-
delsgesetzbuch (HGB) entsteht. 
 
 
Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer 
aus den statistischen Angaben heraus-
lassen (§ 21 Absatz 2 Nr. 1) 
 
Der Gesetzesbegründung zufolge sollen Ar-
beitnehmer, die dem berichtspflichtigen Un-
ternehmen zur Arbeit überlassen sind, in den 
Bericht nach § 21 Absatz 2 Nr. 1 einbezogen 
werden (vgl. S. 90 zu Absatz 2 Nummer 1). 
Dies widerspricht dem Beschäftigtenbegriff in 
§ 5 Absatz 2 und der Tatsache, dass Zeitar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer nicht 
Beschäftigte des Einsatzbetriebes, sondern 
Beschäftigte des verleihenden Arbeitgebers 
sind und dort „mitgezählt“ werden.   
 
 
Ausnahmen von der Berichtspflicht für 
Unternehmen, die bereits über Vergü-
tungsstrukturen berichten müssen (§ 21) 
 
Eine zusätzliche Berichtspflicht sollte nicht 
für diejenigen Unternehmen gelten, die 
schon nach heutigem Recht über ihr Vergü-
tungssystem zu berichten haben oder inso-
weit staatlicher Aufsicht unterliegen. Dies gilt 
für die Unternehmen der Versicherungs- und 
Bankenbranche, weil sie, z. B. durch Sol-
vency II oder die Institutsvergütungsverord-
nung, bereits verpflichtet sind, interne und 
externe Vergütungsberichte sowie Vergü-
tungsleitlinien zu erstellen. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass nun der nächste Vergü-
tungsbericht gesetzlich eingefordert wird. Ein 
weiterer Bericht ist für diese Unternehmen 
nicht zumutbar und erhöht auch keine 
Transparenz. 
 
 
V. Evaluation (§ 23) 
 
Die Bundesregierung soll laufend die Wirk-
samkeit des Gesetzes evaluieren und alle 
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vier Jahre über die Ergebnisse informieren, 
erstmals aber zwei Jahre nach Inkrafttreten. 
Der Zeitraum zur erstmaligen Evaluation ist 
deutlich zu kurz angesetzt und sollte verlän-
gert werden, da sich Veränderungen inner-
halb von zwei Jahren nicht verlässlich dar-
stellen lassen.  
 
In die Evaluation soll auch die Stellungnah-
me der Sozialpartner miteinbezogen werden. 
In der Gesetzesbegründung heißt es dazu 
u. a.: „Dies trägt der Tatsache Rechnung, 
dass die Entgeltungleichheit ohne das Mit-
wirken der Sozialpartner nicht beseitigt wer-
den kann. Sie sind die verantwortlichen Ak-
teure für die Lohngestaltung“. Dieser Passus 
in der Gesetzesbegründung darf nicht den 
Eindruck erwecken, dass sich aus Tarifver-
trägen eine Entgeltdiskriminierung ergibt. Ei-
ne solche Unterstellung ist nicht zutreffend 
und inakzeptabel. 
 
 
VI. Übergangsbestimmungen (§ 25) 
 
Übergangszeitraum verlängern (§ 25 Ab-
satz 1) 
 
Die Übergangsfrist von sechs Monaten ist zu 
kurz, da die Arbeitgeber umfassende Vor-
aussetzungen schaffen müssen, um die 
neuen gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu 
können. Daher sollte der Übergangszeitraum 
auf mindestens ein Jahr verlängert werden.  
 
Übergangsbestimmungen zur Berichts-
pflicht an die betriebliche Praxis anpas-
sen (§ 25 Absatz 2 und Absatz 3) 
 
§ 25 Absatz 2 und Absatz 3 sind unklar und 
sollten überarbeitet werden: Die Absätze be-
ziehen sich auf Kalenderjahre, während sich 
Lageberichte nach HGB auf Geschäftsjahre 
beziehen (§ 264 Absatz 1 Satz 3 HGB). Ein 
Geschäftsjahr kann deckungsgleich mit dem 
Kalenderjahr sein, muss es aber nicht. Das 
Ende eines Geschäftsjahres kann z. B. im-
mer im September sein. Dies muss in der 
Norm beachtet werden.  
 
Nach Absatz 2 müsste der Bericht erstmals 
im Jahr 2018 erstellt werden („im Jahr, das 
dem Kalenderjahr des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes folgt“). Gemäß Absatz 3 bezieht 
sich der erste Bericht auf das Jahr 2016 
(„umfasst der Berichtszeitraum für den ers-
ten Bericht nur das letzte abgeschlossene 
Kalenderjahr, das dem Jahr des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes vorgeht“). 
 
Demnach müsste im Jahr 2018 ein Bericht 
für das Jahr 2016 erstellt werden. Dies ergibt 
keinen Sinn – insbesondere dann nicht, 
wenn kein Gleichlauf von Kalender- und Ge-
schäftsjahr vorliegt.  
 
Stattdessen sollte es heißen: 
 
„(2) Der Bericht nach § 21 ist erstmals im da-
rauf folgenden Geschäftsjahr für das letzte 
abgeschlossene Geschäftsjahr zu erstellen, 
das auf das Jahr [einsetzen: Angabe des Ka-
lenderjahres des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] folgt. 
 
(3) Abweichend von § 22 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 Satz 2 umfasst der Berichts-
zeitraum für den ersten Bericht nur das letzte 
abgeschlossene Geschäftsjahr.“ 
 
Mit diesem Formulierungsvorschlag würde 
sich der Bericht auf das vollständige letzte 
Geschäftsjahr beziehen, das nach dem Jahr 
2017 folgt, z. B. gäbe es (bei Gleichlauf von 
Geschäftsjahr und Kalenderjahr) einen Be-
richt für das Jahr 2018, der im Jahr 2019 
veröffentlicht wird.  
 
 
B. Änderungen des SGB III (Artikel 2) 
 
Zusätzliche Vorschrift zu geschlechter-
sensibler Beratung entbehrlich 
 
Die Idee einer geschlechtersensiblen Bera-
tung bei der Ausbildungs-, Studien- und Be-
rufswahl ist richtig, die nun vorgesehene 
neue gesetzliche Vorschrift im SGB III hierzu 
ist jedoch entbehrlich: Die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) ist bereits jetzt verpflichtet, ge-
schlechtsneutral zu beraten. Dies ist in § 1 
SGB III bereits als Prinzip vorgesehen: „Die 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist 
als durchgängiges Prinzip der Arbeitsförde-
rung zu verfolgen.“  
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Eine Konkretisierung speziell mit Blick auf 
die Beratung bringt keinen Mehrwert und ist 
nicht erforderlich: Die Selbstverwaltung in 
der BA und mit ihr die Sozialpartner in Ver-
waltungsrat und Verwaltungsausschüssen 
sind für die strategische Ausrichtung der BA 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens zu-
ständig und legen hier schon jetzt besonde-
ren Wert auf eine ausgewogene Beratung 
und Förderung von Frauen und Männern. 
Der Verwaltungsrat lässt sich hierzu regel-
mäßig informieren und diskutiert Ansätze für 
weitere Verbesserungen. Dies gilt insbeson-
dere auch für eine gendersensible Berufsbe-
ratung.  
 
Zudem ist aktuell eine Arbeitsgruppe aus 
Verwaltung und Verwaltungsrat in der BA 
damit befasst, weiterführende Konzepte und 
Ansätze für eine klischeefreie Beratung aus-
zuarbeiten, u. a. mit dem Ziel, Frauen und 
Männer an Berufe heranzuführen, die nicht 
dem bisherigen Berufswahlspektrum ent-
sprechen. Dazu gehören essenziell auch In-
formationen über Karriere- und Einkom-
mensperspektiven. 
 
Auch sind die Beauftragten für Chancen-
gleichheit der BA in zahlreiche Initiativen des 
Bundesfamilienministeriums zur klischee-
freien Beratung eingebunden.  
 
 
C. Bürokratie und Erfüllungsaufwand  
 
Keine Ausnahme der „One in, one out“-
Regel  
 
Der vorgelegte Gesetzentwurf verstößt ge-
gen die „One in, one out“-Regel der Bundes-
regierung, nach der zusätzliche Bürokratie 
nur geschaffen werden darf, wenn in glei-
chem Umfang bestehende Bürokratie abge-
schafft wird. Dies sollte bei einer späteren 
Entscheidung berücksichtigt werden. 
 
Die im Gesetzentwurf erfolgte Berufung auf 
Art. 157 AEUV begründet keinen Ausnahme-
tatbestand der „One in, one out“-Regel. Der 
Gesetzentwurf setzt weder EU-Vorgaben 
noch EuGH-Rechtsprechung 1:1 um. Das 
Regelungsvorhaben des EntgTranspG geht 
über von Art. 157 AEUV und der Richtlinie 

2006/54/EG vorgegebene Maß hinaus, da 
Art. 157 AEUV keine unmittelbare Wirkung 
für „gleichwertige Arbeit“ entfaltet. Der Ge-
setzentwurf geht jedoch von einer 1:1-
Umsetzung des „Gebotes des gleichen Ent-
gelts für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ 
aus, anderslautende EuGH-Rechtsprechung 
gibt es zu dieser Frage nicht. Zudem ist nicht 
ersichtlich, dass der EuGH eine Vertragsver-
letzung durch die Bundesrepublik Deutsch-
land im Hinblick auf „equal pay“ festgestellt 
und der Bundesregierung einen entspre-
chenden Handlungsauftrag gegeben hat.  
 
 
Neu verursachter Erfüllungsaufwand zu 
niedrig 
 
Die vorgelegte Berechnung des jährlichen 
Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft ist 
deutlich zu niedrig angesetzt. Die durch neue 
Bürokratie verursachten Kosten für die Wirt-
schaft müssen nach oben korrigiert werden.  
 
Die Angaben zum einmaligen und jährlichen 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft er-
scheinen zunächst rechnerisch plausibel. Al-
lerdings wird bei den Informationspflichten 
verkannt, dass sich die einzelnen Tätigkeiten 
nur schwerlich in den angegebenen Minu-
tenschritten bewerkstelligen lassen. Hier 
müsste eine großzügigere Schätzung erfol-
gen. Auch Schulungskosten der Betriebsräte 
bzgl. des Auskunftsanspruchs tauchen nir-
gendwo auf, auch nicht beim einmaligen Er-
füllungsaufwand. Gleiches gilt für den Ar-
beitgeber bzw. die Personen, die er mit der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben betraut hat. 
Erfolgt die Auswertung durch ein Beratungs-
unternehmen, verursacht dies ebenfalls Kos-
ten. 
 
Insbesondere bei folgenden Pflichten ist 
noch nachzubessern: 
 
Auskunftsanspruch:  
Hier ist nicht absehbar, wie viele Beschäftig-
te diesen Anspruch wahrnehmen werden. 
Die Annahme von 1 % der Beschäftigten er-
scheint zu niedrig. Zudem wurde nicht be-
rücksichtigt, dass nach § 11 Absatz 1 Satz 2 
Auskunft zu bis zu zwei einzelnen Entgeltbe-
standteilen verlangt werden kann. Die Be-
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schaffung und die Aufbereitung durch tarif-
gebundene Arbeitgeber wird deutlich mehr 
Zeit in Anspruch nehmen als die veran-
schlagten 15 Minuten. Und auch bei tarifun-
gebundenen Arbeitgebern wird insbesondere 
die Datenaufbereitung länger dauern. 
 
Prüfverfahren: 
Hier muss berücksichtigt werden, dass es in 
den meisten Unternehmen keine zu den 
Entgeltprüfverfahren passende verlässliche 
Datenlage gibt, sondern diese erst erstellt 
werden muss. Oft müssen einzelne Bestand-
teile erst mit viel Aufwand händisch nachge-
tragen werden, wenn das Prüfinstrument 
nicht die identische Struktur vorsieht, wie sie 
der Arbeitgeber einpflegt. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass alle Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten bereits über die 
technischen bzw. digitalen Voraussetzungen 
verfügen. Daher muss hier der einmalige Er-
füllungsaufwand stärker berücksichtigt wer-
den. 
 
Berichtspflichten: 
Bei der Erstellung des Berichts ist davon 
auszugehen, dass die Personalabteilungen 
allein ohne externe Dienstleister sehr viel 
mehr Zeit als veranschlagt investieren müs-
sen.  
 
Zum Erfüllungsaufwand zählt des Weiteren 
auch der Sach- und Anschaffungsaufwand. 
Im Gesetzentwurf wird davon ausgegangen, 
dass keinerlei Sachkosten anfallen. Begrün-
det wird diese Annahme im Folgenden aller-
dings nicht. Hier ist eine Nachprüfung ange-
zeigt. 
 
Die Annahme ist lebensfremd, dass bzgl. der 
Vorgabe 1 bei der Benennung von Vertrete-
rinnen und Vertretern der Tarifvertragspar-
teien auf Arbeitgeberseite nur die 50 Mit-
gliedsverbände der BDA als Ansprechpart-
ner angesehen werden und jeweils einen 
Ansprechpartner benennen. Neben den 
Bundesfachverbänden schließen auch regi-
onale oder Landesverbände Tarifverträge. 
Die Fallzahl ist dementsprechend zu erhö-
hen. 
 
Bei ca. 14 Mio. Beschäftigten in ca. 
18.500 Unternehmen mit mehr als 200 Mit-

arbeitern und der Annahme, dass nur ein 
Bruchteil der betroffenen Arbeitnehmer bzw. 
Betriebsräte von dem Auskunftsanspruch 
Gebrauch macht, dürfte der Erfüllungsauf-
wand durch das Gesetz – ohne die Kosten 
für notwendige Entgeltanpassungen – 
schnell einen bis zu zweistelligen Millionen-
beitrag erreichen. Die Schätzungen des Ge-
setzentwurfs, der von Bürokratiekosten (in-
klusive Erfüllungsaufwand) von gerade mal 
rd. 2,97 Mio. € ausgeht, ist vor diesem Hin-
tergrund nicht nachvollziehbar. 
 
 
D. Ursachen für unterschiedliche Er-
werbsverläufe von Frauen und Männern  
 
Unterschiedliche Erwerbsverläufe be-
gründen gesamtwirtschaftlichen Entgelt-
unterschied  
 
Wissenschaftliche Untersuchungen des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung10, des Statistischen Bundesamtes11, 
des Hamburgischen WeltWirtschaftsInsti-
tuts12 sowie des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln13 bestätigen, dass der weit über-
wiegende Anteil des gesamtwirtschaftlichen 
Entgeltunterschieds auf Faktoren zurückzu-
führen ist, die in der persönlichen Erwerbsbi-
ografie begründet liegen. Dazu zählen: 
 
� häufigere Erwerbsunterbrechungen , 

vor allem aufgrund familiärer Verpflich-
tungen sowie falsche Anreize zugunsten 
der klassischen Alleinverdienerehe 
durch das Steuer- und Sozialversiche-
rungsrecht: Zwar ist die durchschnittliche 
Dauer familienbedingter Erwerbsunter-
brechungen in den letzten Jahren erfreu-
licherweise zurückgegangen. Dennoch 

                                                
10 Busch, A., Holst, E., Verdienstdifferenzen zwischen 
Frauen und Männern nur teilweise 
durch Strukturmerkmale zu erklären, Wochenbericht des 
DIW Berlin Nr. 15, 2008. 
11 Stat. Bundesamt, Verdienstunterschied zwischen 
Frauen und Männern in Deutschland bei 21 %, Presse-
mitteilung Nr. 097 vom 16. März 2016.  
12 C. Boll, J. Leppin, Die geschlechtsspezifische Lohnlü-
cke in Deutschland: Umfang, Ursachen, Interpretation, 
Wirtschaftsdienst 2015, 249ff. 
13 Schmidt, Die Entgeltlücke zwischen Frauen und Män-
nern im internationalen Vergleich – Empirische Befunde 
auf Basis des EU-SILC , IW-Report  16/2016, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, 2016. 



 

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Familienausschusses zum Thema „Entgeltgleichheit“ am 

6. März 2017 (BR-Drucksache 8/17; BT-Drucksache 18/4321, 18/6550, 18/847)   

 
27. Februar 2017 16

 

steigen selbst Mütter, die wieder in den 
Beruf zurückkehren, durchschnittlich 
1 Jahr und 7 Monate komplett aus.14  
 

� das geringere Arbeitszeitvolumen  von 
Frauen: 2015 arbeiteten Frauen pro Wo-
che durchschnittlich neun Stunden kür-
zer in einer Erwerbsbeschäftigung als 
Männer, was einer Arbeitszeitlücke von 
23 % entspricht.15 Rund 47 % aller ab-
hängig beschäftigten Frauen arbeiteten 
2015 in Teilzeit und oft in geringem 
Stundenumfang.16 Die durchschnittliche 
Wochenstundenzahl teilzeitbeschäftigter 
Frauen in Deutschland lag 2015 bei 
19,6 Stunden.17 Die hieraus resultieren-
den Unterbrechungen in der beruflichen 
Entwicklung und die damit einhergehen-
de geringere Berufserfahrung können zu 
Verzögerungen bei beruflichen Karriere- 
und Verdienstaussichten führen. 

 
� die Berufswahl : Frauen bevorzugen 

überwiegend Berufe und Branchen, in 
denen weniger gezahlt wird (z. B. Ein-
zelhandel, Sozialberufe), während Män-
ner stärker Berufe und Branchen mit hö-
herer Bezahlung, wie z. B. Elektrotech-
nik, anstreben. So lag der Frauenanteil 
bei den Auszubildenden in technischen 
Berufen 2014 bei rd. 12 %18, der Anteil 
von Frauen mit Erst-Abschluss in einem 
ingenieurwissenschaftlichen Studium bei 
22 %19. Doch gerade auch aus den 
MINT-Berufen rekrutieren sich Manage-

                                                
14 Bundesfamilienministerium, Dossier Müttererwerbstä-
tigkeit, 2014. 
15 Eurostat, Durchschnittliche normalerweise geleistete 
Wochenarbeitsstunden in Haupttätigkeit, nach Ge-
schlecht, Stellung im Beruf, Vollzeit-/Teilzeittätigkeit und 
Wirtschaftszweigen, 2016. 
16 Eurostat, Teilzeitbeschäftigung als Prozentsatz der 
gesamten Beschäftigung nach Geschlecht und Alter, 
2016. 
17 Eurostat, Durchschnittliche normalerweise geleistete 
Wochenarbeitsstunden in Haupttätigkeit, nach Ge-
schlecht, Stellung im Beruf, Vollzeit-/Teilzeittätigkeit und 
Beruf (Stunden), 2016.  
18 Bundesinstitut für Berufsbildung, Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht, 2016. 
19 Anger, C., Koppel, O., Plünnecke, A., MINT-
Frühjahrsreport, 2016. 

rinnen und Manager mit entsprechenden 
Verdienstmöglichkeiten.20  

 
� der geringere Anteil von Frauen in Füh-

rungspositionen : Da Frauen häufiger 
längere Erwerbsunterbrechungen, ein 
geringeres Arbeitszeitvolumen aufwei-
sen und Berufe mit geringeren Auf-
stiegschancen wählen, haben sie oft 
aufgrund ihrer geringeren Berufserfah-
rung oder Dequalifizierung aufgrund län-
gerer Abwesenheiten geringere Karrie-
reaussichten und arbeiten seltener in 
Führungspositionen. Dies hat wiederum 
Einfluss auf die Einkommensmöglichkei-
ten. 

 
Das Bundesfamilienministerium weist selbst 
in seinem Referentenentwurf darauf hin, 
dass ein beträchtlicher Unterschied bei der 
unbereinigten Entgeltlücke zwischen West- 
(23 %) und Ostdeutschland (8 %) existiere. 
Dieser Unterschied ist offenkundig nicht mit 
Entgeltsystemen, fehlender Entgelttranspa-
renz oder gar Diskriminierung erklärbar, 
sondern mit einem unterschiedlich geprägten 
Berufswahl- und Erwerbsverhalten von 
Frauen und Männern in Ost und West.  
 
Nach Abzug aller wissenschaftlich messba-
ren Ursachen bleibt je nach Berechnungs-
grundlage und verwandter Daten ein "unge-
klärter Rest" (bereinigter gesamtwirtschaftli-
cher Entgeltunterschied) bestehen. Die Er-
gebnisse aktueller Studien hierzu liegen bei  
2 – 3,8 %.21 Das Statistische Bundesamt hat 
zwar zuletzt mit 7 %22 eine höhere bereinigte 
Entgeltlücke ermittelt. Dieser um 5 %-Punkte 
höhere Wert erklärt sich jedoch dadurch, 
dass das Statistische Bundesamt – anders 
als die zuvor zitierten Studien – für seine Be-
rechnungen auf die sog. Verdienststrukturer-

                                                
20 Institut der deutschen Wirtschaft Köln, FDZ der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 
2009. 
21 Schmidt, Die Entgeltlücke zwischen Frauen und Män-
nern im internationalen Vergleich – Empirische Befunde 
auf Basis des EU-SILC , IW-Report 16/2016, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, 2016 sowie C. Boll, J. Lep-
pin, Die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutsch-
land: Umfang, Ursachen, Interpretation, Wirtschafts-
dienst 2015, 249ff. 
22 Statistisches Bundesamt, Verdienstunterschiede von 
Frauen und Männern bleiben weiter bestehen, Presse-
mitteilung vom 19. März 2013. 
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hebung zurückgreift, die keine Informationen 
zur individuellen Berufserfahrung der einzel-
nen Beschäftigten enthält. Damit kann das 
Statistische Bundesamt auch nicht die im 
Durchschnitt – vor allem aufgrund familien-
bedingter Erwerbsunterbrechungen – gerin-
gere Berufserfahrung von Frauen berück-
sichtigen. 
Doch auch der ungeklärte gesamtwirtschaft-
liche Entgeltunterschied kann nicht mit Dis-
kriminierung gleichgesetzt werden. Er bezif-
fert allein jenen Teil, dem bisher keine wis-
senschaftlich belegten Ursachen zugeordnet 
werden können. Dazu zählt z. B. auch die 
nachweislich unterschiedliche Prioritätenset-
zung von Männern und Frauen in Gehalts-
verhandlungen. 
 
 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zuguns-
ten besserer Karriere- und Verdienst-
chancen weiter steigern 
 
Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen 
ist auch Voraussetzung dafür, dass Frauen 
stärker als bislang in höhere Funktionsebe-
nen mit besseren Löhnen und Gehältern 
vordringen. Mit neuer Regulierung zur Ent-
gelttransparenz verbessern sich weder die 
Rahmenbedingungen für Frauen im Er-
werbsleben noch ihre Erwerbsbeteiligung 
und damit ihre Einkommensperspektive.  
 
Frauen müssen in die Lage versetzt werden, 
ihre Beschäftigungschancen am Arbeits-
markt besser zu nutzen. Hierzu muss an den 
tatsächlichen Ursachen für eine geringere 
Erwerbsbeteiligung und weniger erfolgreiche 
Berufskarrieren angesetzt werden. 
 
 
Frauen für neue Berufe gewinnen 
 
Einen Ansatzpunkt für Veränderungen gibt 
das traditionell stark eingeschränkte Berufs-
wahlspektrum von Frauen, das erweitert 
werden sollte. Frauen können ihre Potenzia-
le besser am Arbeitsmarkt einsetzen, wenn 
sie sich nicht nur auf klassisch „weibliche“ 
Berufsfelder mit häufig nur geringer Bezah-
lung konzentrieren, sondern vor Beginn einer 
beruflichen Ausbildung das gesamte Berufs-
wahlspektrum in Betracht ziehen. Die Wirt-

schaft wirbt mit zahlreichen Initiativen um 
Frauen im technischen Bereich sowie in For-
schung und Entwicklung. 
 
Wenn Frauen stärker in bislang vorrangig 
männlich besetzten Berufsfeldern arbeiten, 
wird auch eine Angleichung der Lohnunter-
schiede von Frauen und Männern sehr viel 
leichter gelingen. Damit werden sie ihre Ver-
dienst- und Aufstiegsmöglichkeiten besser 
nutzen. Aus diesem Grund unterstützen wir 
als Aktionspartnerin den Girls’ Day und ha-
ben gemeinsam mit dem BDI die Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ gegründet.  
 
 
Kinderbetreuung und Ganztagsschulen 
qualitativ hochwertig ausbauen 
 
Die Kinderbetreuungsinfrastruktur muss zü-
gig und qualitativ hochwertig weiter ausge-
baut und bezahlbar gestaltet werden. Zu ei-
nem bedarfsdeckenden Angebot gehört vor 
allem die Anpassung der Öffnungszeiten von 
Kinderbetreuungseinrichtungen an die Be-
dürfnisse der Eltern.  
 
Unzureichend ist auch das gegenwärtige 
Angebot an Ganztagsschulen. Nur knapp ein 
Drittel (30,6 %) der Kinder und Jugendlichen 
besuchen momentan eine Ganztagsschule, 
obwohl sich 70 % der Eltern derartige Ange-
bote wünschen.23  
 
Bessere Rahmenbedingungen sind eine we-
sentliche Voraussetzung, um Frauen, die 
dies wünschen, eine Vollzeitbeschäftigung 
oder eine vollzeitnahe Tätigkeit zu ermögli-
chen, den Frauenanteil in Führungspositio-
nen zu erhöhen und somit den gesamtwirt-
schaftlichen Entgeltunterschied zu verrin-
gern.   
 
 
Frauenförderung und Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie personalpolitisch vo-
ranbringen 
 
Angesichts des zunehmenden Fachkräfte-
mangels liegt es im Interesse der Unterneh-

                                                
23 Bertelsmann Stiftung, Ganztagsschulen in Deutsch-
land – eine bildungsstatistische Analyse, 2013.  
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men, gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu 
binden. Eine Vielzahl von Unternehmen wirbt 
bereits gezielt um Frauen und fördert ihre 
Mitarbeiterinnen, u. a. mit Entwicklungs- und 
Mentoringprogrammen. Gleichzeitig unter-
stützen Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Kindern und ihre Beschäftig-
ten, die Angehörige pflegen. Dazu zählen  
vor allem Modelle zur Flexibilisierung von 
Arbeitszeit (z. B. Gleitzeit, Teilzeit), Flexibili-
sierung von Arbeitsorganisation (z. B. Home-
Office, mobiles Arbeiten) oder auch Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung (z. B. Feri-
enbetreuung, Belegplätze in Kitas, Be-
triebskitas).  
 
Weitere Beispiele betrieblichen Engage-
ments sind Eltern-Kind-Arbeitszimmer im Be-
trieb, Wiedereingliederungsprogramme nach 
Auszeiten, Jobsharing (auch bei Führungs-
kräften) oder bei der Vermittlung von fami-
lienunterstützenden, haushaltsnahen Dienst-
leistungen. Auch neue Rollenmodelle für Vä-
ter und eine partnerschaftliche Aufteilung der 
Fürsorgearbeit ist von großer Bedeutung, um 
die Erwerbs- und Karrierechancen von Frau-
en zu verbessern und ihre Verdienstmöglich-
keiten zu steigern.  
 
Mit zahlreichen Initiativen und Aktivitäten 
setzen wir uns für die Verbreitung einer fami-
lienbewussten Personalpolitik ein, u. a. mit 
der BDA-Broschüre "Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf" mit über 50 guten Praxisbei-
spielen oder der Broschüre zu "Tarifpolitik für 
familienbewusste Arbeitszeiten". 
 
Es ist aber Aufgabe der Politik, die richtigen 
staatlichen Rahmenbedingungen zu setzen, 
damit Beschäftigte Familie und Beruf in Ein-
klang bringen können. Wichtige Schritte da-
zu sind der verstärkte Ausbau einer hoch-
wertigen, bedarfsgerechten und bezahlbaren 
Kinderbetreuungsinfrastruktur und Modelle 
wie das Elterngeld und das Elterngeld Plus.  
 
 
Fehlanreize im Steuer- und Sozialrecht 
abbauen 
 
Negative Wirkungen auf die Berufstätigkeit 
und damit auf die Einkommenschancen von 

Frauen gehen insbesondere von drei ehebe-
zogenen Leistungen aus: der beitragsfreien 
Mitversicherung von Ehepartnern in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, 
dem Ehegattensplitting mit Steuerklassen-
kombination III+V sowie der Hinterbliebe-
nenversorgung. 
 
Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehe-
partnern in der gesetzlichen Kranken- und 
Pflegeversicherung und das Ehegattensplit-
ting setzen Fehlanreize, dass ein Ehepartner 
– zumeist die Frau – gar nicht oder nur ge-
ringfügig berufstätig ist. Insgesamt rd. 
450.000 Frauen bleiben deshalb nach Stu-
dien dem Arbeitsmarkt fern.24 Die Hinterblie-
benenversorgung stellt einen Fehlanreiz dar, 
da Ehefrauen sich im Alleinverdienermodell 
größtenteils darauf verlassen können, nach 
dem Tod ihres Ehemannes rentenrechtlich 
abgesichert zu sein, ohne jemals selbst er-
werbstätig und rentenversicherungspflichtig 
gewesen zu sein.  
 
Die genannten ehebezogenen Leistungen 
entstammen einer anderen Zeit, setzen aber 
heute noch Fehlanreize gegen die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit und führen damit zur 
wirtschaftlichen Abhängigkeit vom besser- 
oder alleinverdienenden Partner und zu so-
zialen Risiken bei Arbeitslosigkeit des Allein-
verdieners, bei Scheidung bzw. im Alter.  
 
Sie sollten daher so weiterentwickelt werden, 
dass die Fehlanreize gegen die Aufnahme 
einer Arbeit bzw. einer Arbeit in nur gerin-
gem Umfang verringert werden. Insbesonde-
re die Steuerklassenkombination IV+IV mit 
Faktorverfahren sollte von der Bundesregie-
rung  viel stärker beworben werden, da sich 
damit das Netto-Einkommen und damit auch 
der Beschäftigungsanreiz des geringer ver-
dienenden Ehepartners erhöht und gleichzei-
tig höhere Nachzahlungen des Ehepaares 
und z. T. auch hohe Vorauszahlungen ver-
mieden werden können.  
 
Zudem sollten erwerbsbedingte Kinderbe-
treuungskosten im Rahmen steuerlicher 

                                                
24 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Eva-
luation zentraler ehe- und familienbezogener Leistungen 
in Deutschland, 2013. 
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Höchstgrenzen vollständig und nicht nur zu 
zwei Dritteln abzugsfähig sein und der lohn-
steuer- und beitragsfreie Arbeitgeberzu-
schuss zu Kinderbetreuungskosten von 
nicht-schulpflichtigen auf schulpflichtige Kin-
der ausgedehnt werden. 
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und internationaler Ebene für die Interessen von einer Mio. Betrieben mit ca. 20 Mio. Be-
schäftigten ein, die der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ver-
bunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 
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